
Buchbesprechung 

Ri.chtf'7btüJe, Dokumente zur Beeinf/U$JJmg 
der deutschen Rechuprechung ]942-]944, 

herausgegebtm von Heinz Bobf'7iUh mit B~i­
trägen von Robert M. W. Kempner und Theo 
Rasehorn. HtzTald Boldt- Ver14g, Bopp(ud 4 . 

Rhein, '975 (SeJm/tm des Bundesarchivs; 
21), J/J Seiten., Leinen, DM)8 

Die Edition der -PJchterbride~, die der 
Reichsminister der Justiz in den Jahren 1942 
bis 1944 zwecks Lenkung richterlicher Enc­
sche-idungsfindung im Sinne der nationalso­
zialisLischen Gewaltherrschaft als ~"enr:au­
lieh. unter Hinweis 3ut die Geheimhalrungs­
pflichT versandte, ist ein überaus verdienst­
volles Werk. Freilich handelt es sich um eine 
ungemein bedrückende, ja z. T. eOLSetzliche 
Lektüre. 
Der Leser mit Herz. und Vorstellungskraft 
muß sich einmal darüber entsetzen, wie 
leichthin und brutal wegen Bagatc.Uen, die 
heute wr VerfahreneinsteUung oder Geld­
slrafe Hihren würden, Menschenleben ver­
nichtet wurden. Dafür einige willkürlich her­
ausgegriffene Beispiele aus den Briefen, die 
jeweils Gerichtsurteile aus verschiedenen 
RechLSgebieten, großenteils aus dem Straf­
recht, und die anschließende Kritik oder auch 
Belobigung durch den Reichsminister der Ju­
stiz enthalten: 
I. Ein schwachsinniger Arbeiter bezichtigte 

wahrheitswidrig seine Schwägerin in Brie­
fen an deren im Felde stehenden Ehemann, 
sich mit anderen Männem eingelassen zu 
haben; er rächte sich damit, weil sie sich 
ihm versagt hatte: Todesstrafe! (5. 21) . 

1. Ein wegen seniler Demenz vermindert 
schuldlähiger 81jähriger Rentner nahm 
nach einem Fliegerangriff eine vom Eigen­
tÜmer auf die Straße gelegte Pferdeleine an 
sich, um sicb Hosenträger d3.f3us zu ma­
chen: Todesstrafe! (S. 95) 

J . Ein 17jähriger Pole schlug im Laufe eines 

Srreitcs auf seinen (deutschen) Arbeitgeber 
ein: Todesstra/e! (5. 128). 

4. Ein Ungar, leidenschaftlicher Raucher, 
nahm eine Kiste Brasilzit;arren an sich, 
nachdem er talkräftig die Habe der Be­
wohner eines brennenden Hauses gebor­
gen hatte: Todesstrafe! (5. 284). 

5. Eltern wurde das Sorgerecht und damit ihr 
Kind entzogen, weil sie den .Deutschen 
Gruß. und die Aruneldung des Kindes zur 
.Hitlerjugend. verweigerten, zudem noch 
nicht einmal eine Hakenkreuzfahne besa­
ßen (5. 4 S ff .). 

6. Die Einwohner Berlins erhielten 1940 be­
sonders Boh.nenkaffee. Auch juden melde­
Im sich dafür an, weil sie in der amtlichen 
Begründung nicht ausgeschlossen waren . 
Das Ernährungsamt verhängte gegen sie 
deswegen Ordnungsstrafen. Der um Ent­
scheidung angegangene Richter stellte, 
nachdem er das Ernährungsamt vergebens 
zur Rücknahme der Bescheide .aufgefor­
den haue, dou Verfahren aus allerlei 
RechtsgrUnden. u. 3 . Verjährung, ein. Er 
wurde vom Reichsminister der Jusliz han 
getadelt, weil er nach der Rech.tslage, nieht 
aber nach gesundem Volksempfinden ent­
schieden und vor den -frechen, arunaßcn­
den . Juden eine deutsche Verwalrungsbe­
hörde bloßgesteUt habe (S. t 6). 

Dieses . gesunde Volksempfinden.. stand 
über dem geschriebenen Recht, und über ihm 
noch der Wille des "Führers«, der "iellach 
Angeklagte, die ihm zu milde verurteilt 
schienen, kunerhand erschießen ließ (S. 
426). Mitunter wurden auch Freigesprochene 
einer ..sonderbehandlung. untenogen, d. h. 
zu Tode gemarren (S. XIII). Zu diesem Kor­
rektiv durch die St~atSführung und die Poli­
zei, zu einer brut.ucn Gesetzgebung und der 
Organisalion von Sondergerichten für politi­
sche STrafsachen trat die Leirung und Len­
kung durch die Richterbriele, um aus der 
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Rechtspflege der . Weimarer Republik. (der 
die Richter ja überwiegend entStammten) 
eine pelVeniene, barbarische Exek.utive des 
narionalsoziilistischen Terrorregimes zu ma­
chen. Barbarisch im WortSinne! Reichsju.stiz­
minister Thie:rack verlangte ausdrücklich auf 
einer Chefpräsidenten-Konferenz am 29· 9. 

19'12 vOn den Richtern Und Staatsanwälten, 
.barbarisch han« zu sein (5. 45 2). 

Und sie waren es zum größten Teil! Das 
Zweite, was bei der Lektüre so unendlich 
bedrückt, ist die Folgsamkeit der Ubernhl 
der Richter, die, ohne selbst ernsthaft be­
droht zu sein, diese Belehrungen annahmen. 
Sie hatten, geistig weiterhin in der Monarchie 
beheimatet, die demokratisch-liberale 
Redllsentwicklung der Republik nur wider­
willig hingenommen. Deutscher Tradition 
en15prechend fühlten sie sich kralt Herkunft 
und beruflicher Sozialisation zur Staa15auto­
riLlt und zu Zucht und Ordnung weit mehr 
als zu Toleranz und Freiheidichkeit hingezo­
gen. Zwar weisen die Briele auch einzelne 
Beispiele von Unabhängigkeit auf. Die Mehr­
zahl nahm aber - wie auch die Lageberichte 
des Sicherheitshauptarntes ausweisen - über­
wiegend freudig die Lenkung und Leitung 
durch die Richlerbriefe auf, deren Material 
übrigens von dem heutigen bekannten 
Rech15anwalt Dr. Erich Schmidt-Leichner im 
Reichsjustizministerium gesammelt, gesich­
tet und zusammengestellt wurde (S. XX). Ja, 
es kam sogar mehrfach vor, daß Richter ihren 
Herrn und Meister zu übertreffen suchten. 
Mirunter tadelte der Minister gar Gerichte. 
weil Todesurteile zu weit gegangen seien. 
Auch sah er Anlaß, die Richterschah zu mah­
nen: .Solange der Richter irgendwie mjt den 
geltenden Gesetzen auskommt, ist es besser, 
die En15cheidung auf das Gesetz zu stützen 
als lediglich auf das gesunde Volksemp­
linden." 
Hier zeigt sich, wie sehr die Uneil~gründe 
nur noch dazu dienten, die wahren, terrori­
stischen, Entscheidungsmouve hinter der 
Schein legitimation eines juristischen Schlei­
ers zu verbergen. 
Es war beabsichtigt, die Richterbride durch 
regelmäßig erscheinende RechtSanwalts~ 

Briefe zu ergänzen. Doch ist es nur zu einem 
- vom t . 10. 1944 - gekommen. Diese soUten 
.den Rech15anwähen .. . die Ziele der J ustiz­
führung bekannt geben und die Linie der Ge­
richte aufzeigen, um ihnen unnötige Arbeit 
bei Gegenvorstellungen, Beschwerden oder 
Rechtsbehelfen sonstiger Art zu ersparen, fü r 

die heute kein Raum mehr ist. Sie woUen 
andererseits das allgemeine Verbalten und 
Auftreten der RechtSanwälte im Beruf umer­
einander und gegenüber den Richtern und 
Staa15anwälten SO ausrichten, daß eine ge· 
schlossene Arbeitskameradschaft aller 
Rechtswahrer entsteht und künftig Reibun­
gen, Beanstandungen oder Streitigkeiten auf 
diesem Gebiet nach Möglichkeit unterblei­
ben, um die ganze Arbei15kralt in den Dienst 
der eigentlichen Rech15arbeit zu stelleno (5. 
'101). 

.Der Staat will in Fällen, in denen er Vertei­
diger zuläßt, keine Statisten des Gerich15saa­
les sehen, sondern aufrechte und verantwor­
rungsbewuß1C Kämpfer des Rechts. die an 
der Seite des Richters und Staatsanwalts ge­
meinsam das R.echt suchen .. (S. 4to). »Es ist 
selbstverständlich, daß eine solche Betrach· 
CUIlgsweise weitgehende Auswirk.ungen auf 
die SteUung und Aufgabe des Rech15anwal15 
als Strafverteidiger nach sich ziehen muß, 
auch wenn sich das Strafverfahren äußerlich 
in seinen Formen rucht wesentlich vOn dem 
früheren Slrafprozeß unterscheidet. Der 
Rechtsanwalt ist als Strafveneidiger näher an 
den Sraat und die Gemeinschaft herange· 
rückt. Er ist eingegliedert in die Gemein· 
schaft der Rechtswahrer und haI seine frühe­
re Stellung als einseitiger Interessenvertreter 
des Angeklagten verloren. (S. 408). 
Auch diese Lehren scheinen leider auf sehr 
lruchtbaren Boden gefallen und in ihm lest 
verwurzelt zu sein, so daß sie sich nach Jahr­
zehnten noch hervorwagen (s. z. B. das Pr2.­
sidium des Deutschen Richterbundes, Infor­
mation llrrn6 in DRiZ 211976, nach wel­
chem die GemeinschaflSaufgabe der drei 
Rechtspflegeorgane ~das gemeinsame Ringen 
um das Recht in deutschen Gerichtssälen­
sei) . 
Das dritte unendlich Bedrückende ist, daß so 
manche Klischees aus der Zeit der Schrek­
kensberrschaft unbefangen weiter verwendet 
werden. Nach der Berichterstattung des SD­
Haupcamtes ging die Tendenz dahin, daß die 
.Bevölkerung ... einen starken Schutzwall 
gegen das Verbrecherrum . . . aufgerichtet zu 
sehen. wünsche und Milde . kein Verständ­
nis" fände (5. XV). Der Richttr muß - einem 
Arzte gleich - ~einen Krankheitshe.rd im 
Volke ausbrennen . .. können. (S. t) . Er darf 
.sich nicht sklavisch der Krucken des Geset­
zes bedienen. (5. 6). ~Der Schutz der Volks­
gemeinschaft verlangt., daß die Strafe .. . vor 
allem der Abschreckung dient. Vorbeugen ist 
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208 hier SIeLS besser als heilen. Jede zu milde 
Strafe gegen einen VoLksschädling schadet 
früher oder spät.er der Gemeinschaft und 
trägt die Gefahr einer seuchenähnlichen Ver­
breilung und allmählichen Zersetzung der 
Abwehnront in sich ... (S. 10) .• Febler in der 
(VI: zu milden!) Strafzumessung sind aber in 
ihren Auswirkungen regelmäßig schwerer als 
ein Mißgriff bei der Anwendung der ver­
schiedenen Tatbestände des Gesetzes. (S. 
11). 

Wer will leugnen, daß derartige Gedanken 
bei uns noch immer viel zu lebendig sind? 
Wer für eine freiheitlich-humane Reclnsord­
nung eintritt, soUte dieses Buch lesen, um die 
Gefahren zu erkennen, die aus einer nicht 
bewältigten, sondern allenfalls verdrängten 
schreck(jchen Vergangenheit heruberdrohen 
könnten! 

Werner Holt/on 
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